
Justitia, wir kommen!
SSttaarrttsscchhuussss ffÅÅrr ddaass AAuussbbiilldduunnggssjjaahhrr 22001100

EEiinn nneeuueess AAuussbbiilldduunnggssjjaahhrr bbeeggiinnnntt uunndd mmiitt iihhmm sstteehheenn nneeuuee
AAuusszzuubbiillddeennddee iinn ddeenn SSttaarrttllÇÇcchheerrnn.. AAuuff ddiiee jjuunnggeenn MMeennsscchheenn
kkoommmmtt eeiinniiggeess zzuu:: DDiiee AArrbbeeiitt iinn ddeerr KKaannzzlleeii ssoowwiiee jjeeddee MMeennggee
SScchhuullssttooffff aann eeiinneerr nneeuueenn SScchhuullee.. WWiiee kkÇÇnnnneenn ddiiee BBeerruuffsseeiinnsstteeiiggeerr
ddiiee AAnnffaannggsspphhaassee lleeiicchhtteerr bbeewwiillttiiggeenn?? WWaass kkaannnn mmaann ttuunn,, wweennnn
PPrroobblleemmee iinn ddeerr SScchhuullee ooddeerr iinn ddeerr KKaannzzlleeii aauuffttaauucchheenn?? WWiiee
kkoommmmee iicchh aallss AAuusszzuubbiillddeennddeerr ggeesscchhiicckktt dduurrcchh ddiiee PPrroobbeezzeeiitt uunndd
ttrreeiibbee mmeeiinnee AAuussbbiilldduunngg sseellbbsstt aakkttiivv vvoorraann?? AAnnttwwoorrtteenn aauuff ddiieessee
FFrraaggeenn,, eerrggiinnzztt dduurrcchh HHiinnwweeiissee eerrffaahhrreenneerr PPrraakkttiikkeerr,, ffiinnddeenn ssiicchh
iinn ddeemm nnaacchhsstteehheennddeenn BBeeiittrraagg,, ddeerr aalllleenn BBeetteeiilliiggtteenn –– vvoomm AAzzuubbii
bbiiss hhiinn zzuumm aauussbbiillddeennddeenn AAnnwwaalltt –– vviieellsseeiittiiggee HHiillffeesstteelllluunnggeenn uunndd
AAnnrreegguunnggeenn bbiieetteenn ssoollll..

Von Christian Noe, Rechtsanwaltsfachangestellter, Gelsenkirchen

Vor wenigen Wochen war es
wieder soweit: Die Klassenriume
der Berufskollegs wurden von an-
gehenden ReNos in Beschlag ge-
nommen, die erwartungsvoll ins
erste Lehrjahr starteten. Buch-
hindler freuten sich Åber den wie
gewohnt ansteigenden Absatz der
Gesetzestexte BGB und ZPO und in
den Kanzleien tauchten neue, jun-
ge Gesichter auf, die auf ein ge-
spanntes Kanzleipersonal trafen.

Der Erfolg einer Ausbildungszeit
steht und fillt mit Interesse und
Spaß an der Sache, Eigenmotivati-
on und einer gelungenen Ausbil-
dungsorganisation. Stehen die
Vorzeichen dabei wirklich so
schlecht, wie es die im Bundesbil-
dungsbericht zitierte mangelnde
Ausbildungsreife oder auch die
abnehmende Zahl von Ausbil-
dungsplVtzen in den Rechtsberu-
fen vermuten lassen?

Tatsichlich nimmt die Ausbil-
dungsbereitschaft der Anwilte ab.
Nur noch 52 % der Kanzleien ga-
ben im Rahmen einer Studie des
Soldan Instituts fÅr Anwaltmana-
gement an, Fachangestellte aus-
zubilden. Die Ausbildungsquote
liegt in Einzelkanzleien bei 38 %,
in Sozietiten zwischen 71 % und
80 % – so die Ergebnisse der Stu-
die, die im Rahmen eines Beitrags
zum Thema Ausbildung in Anwalts-
kanzleien im Anwaltsblatt zitiert
wurde (AnwBl 02 u. 03/2010).

Wie auch immer es mit der Ausbil-
dungsquote aussehen mag: Sie ha-
ben einen Ausbildungsplatz ergat-
tert! Aber die ersten Wochen kÇn-
nen durchaus ihre TÅcken haben ...

IIhhrree eerrsstteenn WWoocchheenn iinn
ddeerr KKaannzzlleeii
Vielleicht haben Sie als frische/r
Auszubildende/r nicht das GlÅck,
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schon am ersten Tag Åber einen
Mandanten zu schmunzeln, der
hartnickig an seinem Vorhaben
festhilt, das FundbÅro verklagen
zu wollen, weil seine verlorene
Brieftasche dort nicht abgegeben
wurde . . . Das vielseitige Treiben in
einer Anwaltskanzlei wird fÅr Sie
aber auf jeden Fall immer wieder
unterhaltsame mberraschungen
bereithalten. Aber welchen Ein-
druck hinterlassen die Azubis in
der „Bewihrungszeit‘‘? Wissbegie-
rig und lernmotiviert? Oder eher
trige und desinteressiert? In den
ersten Monaten werden BÅrovor-
steher oder Ausbilder aufmerksam
registrieren, wie Sie sich im BÅro
verhalten, ob Sie engagiert sind
und sich einzubringen versuchen.?

Was zeigt der Blick in die Praxis?
Bringen die Auszubildenden die
Fihigkeit mit, um ggf. mit den
Ausbildern sachlich Probleme in
der Ausbildung zu kommunizie-
ren? „Nicht unbedingt‘‘, erklirt
Andreas Diehl, GeschiftsfÅhrer
von azubister.de, einem sozialen
Netzwerk fÅr SchÅler und Aus-
zubildende, in dem Fragen direkt
von Berufsberatern und Azubis
beantwortet werden. „Die Frage
lautet jedoch vielmehr, ob die
Ausbilder das notwendige RÅst-
zeug mitbringen, ein offenes und
vertrauensvolles Umfeld zu schaf-
fen. DafÅr sollten Ausbilder unbe-
dingt ein wenig Interesse an dem
Menschen und der PersÇnlichkeit
des Azubis mitbringen, um ihn
besser verstehen und einschitzen
zu kÇnnen. Oft liegen ja Genera-
tionen zwischen den Beteiligten.
Als die reifere Partie sollte ein Aus-
bilder in der Lage sein, eigene Er-
wartungen an den Azubi klar zu
formulieren und zu erkliren. Nur
wenn es hier eine ver-
trauensvolle Basis gibt, wird der

junge Mensch sich Çffnen, von sich
aus Probleme ansprechen und die
erwartete Leistung zeigen.‘‘

Damit alles rund liuft, schauen
Sie sich jetzt einfach einmal unse-
ren folgenden ReNo-Knigge an.
Dieser serviert Ihnen zu acht wich-
tigen Themen konkrete Hinweise
und Verhaltenstipps, zugeschnitt-
ten auf die Probleme von Aus-
zubildenden in den Rechtsberufen
– beginnend bei der Probezeit bis
hin zu Anlaufstellen bei Proble-
men im BÅro.

DDeerr RReeNNoo--KKnniiggggee ffÅÅrr
AAuusszzuubbiillddeennddee

11.. DDiiee eerrsstteenn MMoonnaattee iinn ddeerr
KKaannzzlleeii

In den ersten Wochen haben Sie
die Kanzlei genauer kennen ge-
lernt, wurden dem Personal vor-
gestellt und haben erste Boten-
ginge zu Gerichten angetreten.
Sie bekamen Anweisungen, haben
mit Anwilten und Kollegen ge-
sprochen. Bei der Kommunikation
im BÅro stellen sich jedoch hiufig
die ersten Probleme ein. „Die
mangelnde Kommunikations-
fVhigkeit ist ein Dauerbrenner bei
Problemen in der Ausbildung“, er-
kirt Sylvia Reich, Inhaberin der
Personalberatung und -vermitt-
lung Renojobs in Frankfurt. „mber
Probleme wird nicht geredet, man
reagiert eingeschnappt, nimmt al-
les zu persÇnlich und wenn dann
das Fass Åberliuft, kommen pam-
pige Antworten. So ein Verhalten
wird von Azubis Åberhaupt nicht
akzeptiert, von den Chefs sowieso
nicht, aber auch nicht von Kolle-
gen“, so Reich.

„Also: Besser anfangs nachfragen,
warum etwas so liuft und nicht
anders, die eigene Befindlichkeit

schildern und die Reaktion abwar-
ten. Außerdem gibt es immer wie-
der Defizite bei Dingen, die ei-
gentlich selbstverstindlich sein
sollten: PÅnktlichkeit, Zuverlissig-
keit, Genauigkeit, Orthografie-
kenntnisse etc. Es hilft, sich in die
Lage der anderen zu versetzen:
Biete ich der einarbeitenden Kolle-
gin meine Hilfe an, auch wenn
vielleicht schon Feierabend ist, ist
sie am nichsten Morgen sicher
gerne bereit, mir geduldig etwas
zu erkliren – allerdings nicht un-
zihlige Male, nur weil man zu faul
ist, mitzuschreiben oder nach-
zudenken. Und schauen Sie von
Beginn an, dass sie etwas lernen.
Nach spVtestens drei Monaten
sollte der Nachwuchs konkret mit
Wissensvermittlung rechnen dÅr-
fen“, erklirt die Unternehmerin,
die juristisches Fachpersonal bun-
desweit vermittelt.

22.. WWaass lleerrnnee iicchh eeiiggeennttlliicchh
wwoozzuu??

Ihre Ausbildung soll Sie befihigen,
das Titigkeitsspektrum in An-
waltskanzleien kompetent und
verantwortungsvoll bewiltigen zu
kÇnnen. Sowohl die Korrespon-
denz und der Telefondienst als
auch die Fristenberechnung und
die Zwangsvollstreckung gehÇren
dabei zu den zentralen Aufgaben.
Deshalb lernen Sie in drei Jahren
den Kanzleibetrieb und den Auf-
bau des Justizwesens kennen. Was
viele Auszubildende oft nicht be-
rÅcksichtigen, ist die große Band-
breite an MÇglichkeiten fÅr die
berufliche Zukunft, die sich mit ei-
nem erfolgreichen Abschluss bie-
tet. Denn im Vergleich zu vielen
anderen BÅroberufen, kÇnnen Sie
als ReNo nahezu Åberall arbeiten
– und sind auch entsprechend be-
gehrt. Besonders Patentfachange-
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stellte werden derzeit stark nach-
gefragt. Von Banken, Versicherun-
gen Åber BehÇrden bis zu interna-
tional agierenden Unternehmen:
Eine qualifizierte ReNo ist Åberall
gerne gesehen, denn kaum ein an-
derer Ausbildungsberuf bietet so
einen tiefen Einblick in den Um-
gang mit Gesetzen und in die or-
ganisatorischen Abliufe bei Ge-
richten und BehÇrden.

Sie sollten Ihre Ausbildung keines-
falls als ein „One-Way-Ticket‘‘ be-
trachten, das Ihnen nur die TÅren
der Anwaltskanzleien Çffnet. Er-
kundigen Sie sich daher frÅhzeitig
vor Ausbildungsende, wo Sie spi-
ter arbeiten wollen, ob sie Åber-
nommen werden oder sich neu
orientieren mÇchten.

33.. MMiitt LLeehhrreerrnn,, AAuussbbiillddeerrnn
uunndd AArrbbeeiittsskkoolllleeggeenn
zzuurreecchhttkkoommmmeenn

„Klar, Sie kamen bestimmt von
der Uni und haben im BÅro von
Anfang an alles richtig gemacht,
ne?“ Man mag zweifeln, ob der-
artige Entgegnungen eines/einer
Auszubildenden auf die Kritik des
Anwalts die ideale Basis fÅr eine
fruchtbare Zukunft sind. Der Ton
macht die Musik, aber einige Aus-
zubildende haben zunehmend
Schwierigkeiten beim Beherrschen
der Tonleiter. Immer wieder wun-
dern sich auch tolerante Beschif-
tigte Åber Ausdruck und Sozialver-
halten junger Berufsstarter. Da
werden die neuen Kollegen direkt
schon am ersten Tag ungefragt
geduzt oder bekommen die letzte
„Beziehungskiste‘‘ des Auszubil-
denden bis ins letzte Detail ge-
schildert. Und die harschen Be-
merkungen gegenÅber einem
Mandanten, der einen Schriftsatz
verstindlicherweise nicht auf An-

hieb versteht („So schwer ist es ja
nun auch nicht, oder?“), sind si-
cherlich auch fehl am Platz.

Bevor sich beim Ausbilder der Ein-
druck verfestigt, man wolle den
ersten Platz im Wettbewerb des
Mandanten-Vergraulens belegen,
hilft die Kenntnis ein paar selbst-
verstindlicher „Basics“. Zu diesen
gehÇren ein freundliches und zu-
rÅckhaltendes Auftreten, stets ein
Blick auf die Arbeitsbelastung der
Kollegen (eigene Fragen zu gÅns-
tigen Zeitpunkten stellen), An-
klopfen bei verschlossenen TÅren
und ein hÇfliches Auftreten ge-
genÅber der Mandantschaft. Spre-
chen Sie nicht wie ein Wasserfall
und denken Sie daran, dass Man-
danten Laien sind, die solche Sach-
verhalte, die Ihnen dank tiglicher
Routine in Fleisch und Blut Åber-
gegangen sind, nicht sofort ver-
stehen. BrÅllen Sie nicht ins Tele-
fon, als gelte es, den Verkiufern
auf dem Fischmarkt Konkurrenz
zu machen, und haben Sie einen
Blick dafÅr, Mandanten auch ein-
mal einen Kaffee oder Snack anzu-
bieten, wenn sich eine plÇtzliche
Wartezeit abzeichnet.

Und noch ein Wort zum Thema
Kritik: Kritisiert zu werden ist kein
Grund dafÅr, dass Ihr Selbst-
bewusstsein auf Null fillt. Und
von Rachegedanken wie „Warte
nur, bis ich das nachher bei Face-
book poste“, verabschieden Sie
sich bitte gleich (außer Sie mÇch-
ten es darauf anlegen, recht
schnell vor die TÅr gesetzt zu wer-
den). HÇren Sie sich Kritik stets an,
Åberlegen Sie genau und schlafen
Sie ggf. einfach eine Nacht darÅ-
ber. Ist eine Kritik in Ihren Augen
unberechtigt, kÇnnen Sie dies
sachlich ansprechen. Ihnen wer-
den im Laufe Ihrer Ausbildung auf
jeden Fall einige Schnitzer unter-

laufen, da Sie schlicht und einfach
noch lernen.

44.. WWiisssseenn ggeezziieelltt aanneeiiggnneenn
uunndd aauussbbaauueenn

Klar, die Berufsschule und der Aus-
bilder haben dafÅr Sorge zu tra-
gen, dass Sie nach drei Jahren ein
gutes RÅstzeug fÅr die Berufsaus-
Åbung im Gepick haben. Jedoch
gilt dies in gleicher Weise fÅr Sie,
denn die Ausbildung ist kein Fron-
talunterricht mehr, wie Sie ihn
vielleicht noch aus der Schule ge-
wohnt sind. Nutzen Sie die ersten
Monate, um sich zentrale Kennt-
nisse anzueignen und stellen Sie
in der Kanzlei Fragen, Fragen und
nochmals Fragen. Eines der gro-
ßen Pfunde, mit dem Sie spiter
wuchern kÇnnen, ist Ihre umfas-
sende Kenntnis von ZustVndigkei-
ten und administrativen VorgVn-
gen. Sie wissen, welches Gericht
und welche BehÇrde oder Ver-
sicherung fÅr Antrige und An-
spruchsschreiben zustindig ist.
Und was Sie sich ebenfalls von
den Juristen abgucken sollten, ist
die Fihigkeit, schnell zu wissen, in
welchem Gesetz nachgeschlagen
werden muss. Schließlich sind Sie
flink mit dem SchÇnfelder und der
Juris-Datenbank. Denn Sie mÅssen
nicht alles wissen, sondern nur
wissen, wo Sie das Gesuchte fin-
den.

55.. MMuussss iicchh ddeennnn wwiirrkklliicchh ssoo
vviieell lleesseenn??

Ja, mÅssen Sie. Und zugegeben:
Das kann einen richtig beuteln.
Aber je frÅher Sie anfangen, sich
mit Schachtelsitzen, juristischen
Fachbegriffen und Gesetzestexten
zu beschiftigen, desto besser
kommen Sie in den drei Jahren zu-
recht. Vieles geschieht dabei prak-
tisch von selbst, denn durch die
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tigliche, nach Diktat gefertigte
Korrespondenz verbessert sich
auch stetig Ihr schriftlicher und
mÅndlicher Ausdruck. Und außer-
dem stellt sich ein angenehmer
Nebeneffekt ein: Die private Post
wird irgendwann ebenso profes-
sionell und gut strukturiert erle-
digt, wie Sie es vom Beruf her ge-
wohnt sind. Ihr Wortschatz wird
sich rasch erweitern und auch das
Formulieren komplexerer Satz-
gebilde wird Ihnen flÅssig gelin-
gen. Interessante Formulierungen
oder Satzgebilde kÇnnen Sie sich
durchaus fÅr Ihre Mustermappe
notieren.

66.. SSoollll iicchh mmiirr pprriivvaatt
LLiitteerraattuurr aannsscchhaaffffeenn??

Ja, tun Sie sich bitte diesen Gefal-
len. Keine Angst, sie mÅssen nicht
direkt den dickleibigen SchÇnfel-
der in Ihr Regal wuchten (auch
wenn es eine sinnvolle Sache ist).
Viele Auszubildende beschrinken
ihre LektÅre jedoch hiufig in der
gesamten Lehrzeit auf die aus-
gegebenen Schulmaterialien und
die Gesetzestexte. Wenn Sie es
sich bequemer machen wollen:
Legen Sie sich zumindest ein Fach-
und Rechtskunde-Buch zu und ge-
wÇhnen Sie sich an, darin tiglich
10-15 Minuten zu schmÇkern.
Wihlen Sie ein Thema, das Sie in-
teressiert. Und zwar unabhingig
davon, ob es den gerade durch-
genommenen Schulstoff betrifft
oder nicht.

77.. KKaannnn mmaann ddaass eeiiggeennttlliicchh
nnoocchh AAuussbbiilldduunngg nneennnneenn??

Es ist merkwÅrdig: Dem einen er-
scheint schon das fÅnfminÅtige
GeschirrspÅlen als „unzumutbar‘‘,
wihrend der andere gutmÅtig
hinnimmt, tiglich den Hund des

Kanzleiinhabers eine Stunde spa-
zieren zu fÅhren. Im letzteren Fall
ist der Ausbilder offensichtlich
tierlieb, hat aber von einer Ausbil-
dung sehr spezielle Vorstellungen.
Dass zwischendurch auch ausbil-
dungsfremde TVtigkeiten erledigt
werden mÅssen (Tische abwi-
schen, saugen oder die Robe des
Chefs schnell aus der Reinigung
holen), ist vÇllig ok. Beachten Sie
auch, dass sich die wirtschaftli-
chen Verhiltnisse vieler Kanzleien
geindert haben. So gibt es BÅros,
wo der Chef zusammen mit sei-
nen Angestellten einmal in der
Woche das BÅro in Ordnung
bringt, weil einfach zusitzliches
Personal oder Reinigungskrifte
derzeit nicht drin sind. Daran ist
nun auch nichts auszusetzen,
wenn alle BÅromitglieder anpa-
cken.

Fragen Sie sich daher stets ehrlich,
ob hier tatsichlich der akzeptable
Rahmen gesprengt wird. Wenn Sie
vernÅnftig ausgebildet werden
und man sich um Sie kÅmmert, ist
es auch legitim, zwischendurch
ausbildungsfremde Dinge zu erle-
digen. Zeichnet sich jedoch dauer-
haft ab, dass Sie im Grunde nur
als „MVdchen fÅr alles‘‘ herhalten
mÅssen und Sie weder Fachkennt-
nisse erwerben noch UnterstÅt-
zung bei Ihren Fragen erhalten
und auch die Noten in den Keller
sacken, ist rasch ein Gesprich mit
dem Ausbilder zu fÅhren. Ihm sind
die Mingel in der Ausbildung auf-
zuzeigen; im „worst case‘‘ sollte
man sich Åber einen Kanzleiwech-
sel Gedanken machen. Dazu spi-
ter mehr.

88.. WWeerr hhiillfftt mmiirr??

Mehr Personen als Sie vielleicht
annehmen. Auszubildende wer-

HHiinnwweeiiss

Wenn Sie an Ihre Kanzlei freundlich mit
dem Wunsch herantreten, sich privat
mit Literatur weiterbilden zu wollen,
wird diese sicherlich bereit sein, Ihnen
Bücher zu schenken oder sich zumin-
dest an den Kosten zu beteiligen. Wenn
Sie im Büro freie Zeit nutzen, um Ihre
Nase in Bücher oder Zeitschriften zu
stecken, werden Ihre Kollegen dies auf-
merksam registrieren und Ihren Wunsch
bestimmt unterstützen.



den vom Gesetzgeber besonders
geschÅtzt. Das beginnt bei den
festgelegten Pausenzeiten, geht
Åber die Freistellung zum Schul-
unterricht und zu den Abschluss-
prÅfungen und endet bei der FÅr-
sorgepflicht des Ausbildenden.
Daneben gibt es viele Stellen, die
Ihnen helfen: Ausbildungsvertre-
tungen und Betriebsrite haben
stets ein offenes Ohr. Der Schlich-
tungsausschuss bei der Anwalts-
kammer ist fÅr Streitigkeiten zwi-
schen Azubis und Ausbildern zu-
stindig. GekÅndigte Auszubilden-
de kÇnnen sich z. B. direkt an die-
sen wenden (vgl. „Die Reno“
04/2009, S. 6). Auch die noch jun-
ge IG ReNo kÅmmert sich tatkrif-
tig um die Auszubildenden und
Fachangestellten mit ihren spe-
ziellen Problemen im Arbeitsalltag
(www.ig-reno.de). Viele ReNos kli-
cken sich außerdem durch das
umfassende Archiv auf foreno.de
und diskutieren berufsbezogene
Thematiken oder organisieren sich
in der Gewerkschaft ver.di. DarÅ-
ber hinaus ist Ihre Krankenkasse
ebenfalls ein geeigneter Ansprech-
partner (z. B. beim Thema Mob-
bing). Auch Berufsschullehrer ins
Vertrauen zu ziehen, kann eine
sinnvolle MÇglichkeit sein.

Seien Sie jedoch stets auf der Hut
und plaudern Sie nicht unbedarft
im BÅro oder der Berufsschule
Åber handfeste Probleme in der
Kanzlei. Dies kann schnell „die
Runde‘‘ machen, Ihrem Ruf scha-
den oder vielleicht sogar den Aus-
bildungsplatz kosten. Denken Sie
dabei auch stets daran, dass Vor-
gVnge in der Kanzlei grundsVtzlich
nicht nach außen dringen. Man-
datsthemen, Rechtsstreitigkeiten
und Namensnennungen haben
natÅrlich auch in Netzwerken wie
Facebook oder studiVZ nichts ver-

loren (vgl. „Die Reno“ 11/2009,
Schweigepflicht).

WWaannnn iisstt eeiinn WWeecchhsseell
ssiinnnnvvoollll??

Abschließend widmen wir uns
vielleicht dem heikelsten Problem,
mit dem Auszubildende konfron-
tiert werden kÇnnen: Mitten in
der Ausbildung schnell eine neue
Stelle finden. Sind Ausbilder viel-
leicht skeptisch gegenÅber Bewer-
bern, die ihren Ausbildungsplatz
wechseln mÇchten? Frei nach dem
Motto „Wer weiß, warum die in
der Kanzlei nicht klargekommen
ist?‘‘. Tatsichlich kann ein Wechsel
der Ausbildungsstelle als „ultima
ratio‘‘ angesehen werden, also das
letzte Mittel, wenn Sie es wirklich
nicht mehr aushalten und Ihre
Ausbildung – zumindest in jener
Kanzlei – nicht fortsetzen mÇch-
ten. Notwendig kann dies durch-
aus werden, wenn sich Ihre Lehre
als Leere entpuppt und sich in Ti-
tigkeiten wie kopieren, Akten
weghingen und Botengingen er-
schÇpft. Und wenn es offensicht-
lich ist, dass dies im zweiten Aus-
bildungsjahr wohl kaum anders
werden wird.

Es hat schon Auszubildende gege-
ben, die sich bereits im zweiten
Halbjahr befanden, jedoch außer
dem Fahnden nach Akten zur Wie-
dervorlage bisher nichts weiter
vermittelt bekommen hatten.
Kein Schreiben nach Diktat, kein
AusfÅllen von Antrigen, keine Ak-
tenbearbeitungen nach Weisung
– und fÅr die Schulnoten interes-
sierte sich sowieso niemand.

„Das ist keine einfache Situation‘‘,
seufzt Sylvia Reich, die sich bereits
oben geiußert hat. „Zunichst
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HHiinnwweeiiss

Auf azubee.de steht Ihnen ein Dossier
zum Thema Ausbildungsstart zur Ver-
fügung. Hier finden sich viele weitere
Tipps sowie eine umfassende Checkliste
zum Download. Gleichzeitig haben
Sie die Möglichkeit, für 12,00 T den
144 Seiten starken ,,Ratgeber für Aus-
zubildende‘‘ online zu bestellen, der Ih-
nen bei vielen Fragen zum Berufsstart
mit Informationen zur Seite steht.
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sollten der Klassenlehrer und auch
der Fachlehrer der Berufsschule
eingeschaltet und dann auch die
Anwaltskammer einbezogen wer-
den, wenn es um die Bitte nach
Vermittlung eines neuen Ausbil-
ders geht. Gelingt dies, ist der Aus-
bilder schon grundsitzlich infor-
miert. Dann empfehle ich, das pri-
vate Netzwerk zu aktivieren und
wirklich jeden – auch die Berufs-
schulkolleginnen – zu informieren,
dass man einen neuen Ausbil-
dungsplatz sucht‘‘, erklirt Reich,
die aus Erfahrung weiß, dass ei-
nem hier schnell die Zeit davon-
laufen kann. „In einem Bewer-
bungsgesprich sollten die Aus-
zubildenden dann zwei Sitze pa-
rat haben, die den Wechsel erkli-
ren. Aber dabei ist Fingerspitzen-
gefÅhl gefragt!‘‘, warnt die Per-
sonalberaterin. „Keinesfalls sollte
der Auszubildende ausfÅhrlich al-
les erkliren und dabei „schmutzi-
ge Wische“ waschen. Denn dies
schreckt kÅnftige Ausbilder erst
recht ab. Er wird dann denken:
Also wenn er oder sie so Åber den
bisherigen Chef spricht, wird dass
sicher bei mir nicht anders laufen,
wenn die Ausbildung beendet ist.‘‘

Reich empfiehlt, pragmatisch vor-
zugehen. „Am besten sind Sitze
wie ,Ich habe die Ausbildung ge-
wAhlt, weil ich diesen Beruf gerne
und gut ausÅben mÇchte. Ich habe
gemerkt, dass ich in der bisherigen
Kanzlei mein Ausbildungsziel nicht
werde erreichen kÇnnen. Ich zeige
Ihnen gerne mein Berichtsheft. . .’
Und das Berichtsheft sollte dann
selbstredend auch ehrlich aus-
gefÅllt sein.‘‘

Und wie sieht es aus, wenn Wech-
selwÅnsche allein aus Problemen
resultieren, die die Chemie zwi-
schen Auszubildenden und BÅro

betreffen? „Das ist dann noch
schwieriger“, so Reich. „Dann
kann man nur klipp und klar sa-
gen, dass es leider nicht funktio-
niert zwischen dem bisherigen
Chef oder den Kollegen und mir.
Man habe sich Gedanken ge-
macht, warum dies so war und
riume auch ein, dass man einen
Anteil daran hatte. Jetzt mÇchte
man es aber besser machen und
freue sich, wenn der potenzielle
neue Ausbilder dies unterstÅtze.‘‘

AAuuffbbrruucchhssttiimmmmuunngg ––
EEmmppffeehhlluunnggeenn ffÅÅrr ddaass
eerrssttee AAuussbbiilldduunnggssjjaahhrr

Was der Autor selbst in den vielen
Jahren Kanzleititigkeit beobach-
ten konnte, waren die vielen sinn-
vollen und attraktiven MÇglichkei-
ten innerhalb der Ausbildungs-
gestaltung, die hVufig ungenutzt
blieben. Welches Resultat kann
dies haben? Die Ausbildung mag
vor sich hin dÅmpeln, gelernt wird
wenig, der Auszubildende leistet
sich einen Fehler nach dem ande-
ren, ohne dass Konsequenzen fol-
gen oder bricht nach zwei Jahren
einfach ab, wobei ihn dann die
Schwierigkeit trifft, potenziellen
Arbeitgebern zu erkliren, warum
er diesen Entschluss erst nach
zwei Jahren getroffen hat.

Dabei gibt es gute Ideen, wie
gleich im ersten Lehrjahr tiefe Ein-
blicke in die Praxis mÇglich sind.
Sie kosten kein Geld, sind mit ei-
ner vernÅnftigen Planung leicht in
den Kanzleialltag zu integrieren
und fÇrdern das Verstindnis der
Auszubildenden fÅr rechtliche Zu-
sammenhinge. Hierzu gehÇren
z. B. der Besuch mindestens einer
Gerichtsverhandlung. Hier bieten
sich Verhandlungstage vor den Ar-

beits-, Amts- oder Landgerichten
an.

Weiterhin ist die Teilnahme an
MandantengesprVchen eine sinn-
volle Schulung. Ausbilder kÇnnen
mit jeweils einem Auszubildenden
eine „Schulungswoche‘‘ einrich-
ten, in deren Rahmen er drei Be-
sprechungsterminen in Mandaten
aus unterschiedlichen Rechts-
gebieten beiwohnt. Er kann dabei
Protokoll fÅhren oder sich zu zu-
vor besprochenen Punkten Noti-
zen machen. Anschließend sollte
er auch die Korrespondenz in die-
ser Sache erledigen. So vollzieht
der Auszubildende die Entwick-
lung eines Mandates von Beginn
an nach und versteht die Zusam-
menhinge.

Viele Kanzleien lassen sich die
Klassenarbeiten ihrer Auszubil-
denden zeigen und sprechen den
Stoff durch, sofern sich Defizite
zeigen. Gleichzeitig wird organi-
siert, dass Auszubildende aus hÇ-
heren Stufen sich um die Anfin-
ger intensiv kÅmmern. Andere
Ausbilder wiederum haben ein
Anreizsystem geschaffen und zah-
len Auszubildenden Primien bei
besonders vorbildlichen Noten-
durchschnitten oder PrÅfungs-
ergebnissen oder schenken ihnen
Buchgutscheine. Wohlgemerkt,
dies sind alles lediglich Anregun-
gen und nicht in jeder Kanzlei ist
alles umsetzbar. Aber wenn das
gesamte BÅropersonal an einem
Strang zieht, ist es auch mÇglich,
die jungen Menschen mit der not-
wendigen UnterstÅtzung durch
die berÅchtigten Lehrjahre zu lot-
sen.


